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Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse 
 

 
Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am 

29.09.2008 

 
 
Am Montag, 29.09.2008 um 15:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Ausschusses für Struktur, 
Verkehr und Umwelt statt. 
 

Tagesordnung: 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Europäische Metropolregion München 

 
2. ÖPNV/Regionalbusverkehr 

Anbindung Wartenberg nach dem Nachmittagsunterricht 
 

3. ÖPNV/Regionalbusverkehr 
Besetzungszahlen Anruflinientaxen 
 

4. Natur- und Landschaftsschutz 
Landschaftsschutzgebietsverordnung "Isental und südliche Quellbäche" 
Antrag des Marktes Isen auf Änderung der Schutzgebietsgrenzen im Hauptort Isen 
 

5. Haushaltswesen 
Feststellung und Entlastung für die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 
"DSD Landkreis Erding" 
 

6. Regionalmarketing 
Arbeitsgemeinschaft Regionalmarketing der Nachbarregion 
Flughafen München - Erding - Freising 
 

7. Abfallwirtschaft 
Einführung der Papiertonne 
 

8. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung. 
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Bekanntmachungen   
 

 
Rechtsverordnung über die Änderung der Grenze der Gemeinde 

Buch a.Buchrain und der Gemeinde Pastetten, beide Landkreis Erding, 

vom 15.09.2008 

 
Aufgrund Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung 22.08.1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2006 (GVBl S.975) erlässt das Landratsamt Erding folgende 
 

Rechtsverordnung 
 

§ 1 
 
1) Aus dem Gebiet der Gemeinde Pastetten wir eine Fläche von 238 qm ausgegliedert 
und in die Gemeinde Buch a.Buchrain eingegliedert. 
 
Folgende Flurstücke sind von dieser Gebietsänderung betroffen: 
 
Fl. Nr.  bisherige  Fläche neue  neue 
  Gemarktung  (qm)  Fl. Nr.  Gemarkung 
 
 
2453/1  Pastetten  238  1258/8 Buch a.Buchrain 
 
 
2) Das Änderungsgebiet ergibt sich aus den vom Vermessungsamt Erding vorgelegten 
Unterlagen. Die Vermessungsunterlagen können beim Vermessungsamt von jedermann 
eingesehen werden.  

§ 2 
 
Mit der Umgliederung tritt im Umgliederungsgebiet das jeweils geltende Recht der abtre-
tenden Gemeinde außer Kraft und das jeweils geltende Recht der aufnehmenden Ge-
meinde in Kraft. 

§ 3 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Erding, 15.09.2008 
 
gez. 
Martin Bayerstorfer 
Landrat 
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Manövermeldung 

 
Einheiten der Bundeswehr führen in der Zeit von 01.10. - 31.10., 03.11. - 28.11. und vom 
01.12. - 23.12.2008 militärische Übungen durch. Die Manöver berühren auch den Land-
kreis Erding. 
 
Bei den Übungen werden 20 Radfahrzeuge und 10 Hubschrauber eingesetzt. 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzu-
halten. Jeder Fund liegengebliebener Sprengmittel muss der nächsten Polizeidienststelle 
gemeldet werden. Es ist strafbar, sich Fundmunition anzueignen. 
 
Alle Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises Erding werden gebeten, die Übun-
gen ortsüblich bekannt zumachen und die Jagdpächter sowie die Bewohner abgelegener 
Gehöfte zu verständigen. Da durch Manöver die Jagdausübung beeinträchtigt werden 
kann und auch für die Manöverteilnehmer durch die Jagdausübung Gefährdungen auftre-
ten können, werden die Jagdausübungsberechtigten im Manövergebiet während des o.g. 
Zeitraumes um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. 
 
Die Erstattung von Manöverschäden ist bei den Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Übung zu beantragen. Diese leiten 
dann die Anträge gesammelt an die Standortverwaltung Erding weiter, die über die Höhe 
der Entschädigung entscheidet.
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Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen  

 
 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands, 

Schulverband Moosinning (Verbandssatzung): 

 
§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 

 (1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 
Schulverband Moosinning.  
 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Moosinning.  
 
 

§ 2 Organe des Schulverbands  
Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der Schulverbands-
vorsitzende (Art. 9 Abs. 2 BaySchFG). 
 
 

§ 3 Beratender Ausschuss 
Es werden keine beratenden Ausschüsse gebildet.  
 
 

§ 4 Kassengeschäfte 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Moosinning geführt. 
 
 

§ 5 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 
(1) Die Schulverbandsvorsitzende, ihr Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schul-
verbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbe-
fugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Am-
tes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender oder 
deren Stellvertreter sind. 
 
(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungs-
geld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung in Höhe von 25,-
- Euro pro Sitzung. 
 
(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bay-

ern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 
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b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstaus-

fall; 
c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz 

- für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an 
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden;  

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen; ob die vorste-
hend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung un-
ter Ausschluss des Betroffenen. 

 
(5) Die Höhe der Entschädigungsleistungen nach Absatz 4 Buchstaben c) und d) wird durch Be-
schluss der Schulverbandsversammlung festgesetzt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m Art. 30 Abs. 2 
Satz 1 KommZG und Art. 20a Abs. 1 Satz 2 GO). 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(7) Die Schulverbandsvorsitzende und der stellvertretende Verbandsvorsitzende erhalten 
für ihre Tätigkeit eine jährliche pauschale Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwands-
entschädigung beträgt für  
die Vorsitzende    240,00 €  
den Stellvertreter    100,00 €.  
 
(8) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 
KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind er-
füllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulver-
bandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 
 
 

§ 6 Rechnungsprüfung 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbands-
versammlung aus ihrer Mitte bestellt. 
 
 

§ 7 Ausscheiden von Mitgliedern 
Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulver-
band aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 
 

§ 8 In-Kraft-Treten 
(1) Die Satzung tritt – mit dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag – in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Juli 2002 außer Kraft. 
 
 
Ort, Datum 
Moosinning, den  15.07.2008 
 
gez. Pamela Kruppa,  
____________________________________ 
Unterschrift der Schulverbandsvorsitzenden   (Siegel) 
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Termine 
 
 

Feiertagsregelung der Rest- und Biomüllabfuhr 

 
 
Aufgrund der Feiertage im Jahr 2008 wird die Rest- und Biomüllabfuhr wie folgt geändert: 
 
 
TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 
 
Montag, 29.09.2008 bis Donnerstag, 02.10.2008 bleiben unverändert. 
 
Die übliche Leerung vom:    erfolgt erst am: 
Freitag   03.10.2008   Samstag 04.10.2008 
 
 
ALLERHEILIGEN 
 
keine Verschiebung 
 
 
 
AUSNAHMEN: 
 
Im Gemeindebereich Fraunberg wird bei der Biomüllabfuhr die normale Feiertagsrege-
lung praktiziert. Eine Ausnahme stellen bei der Restmüllabfuhr die Wochen mit einer Fei-
ertagsverschiebung dar. Hier werden die Gemeindeteile Grucking, Reichenkirchen, 
Harham, Lohkirchen und Tittenkofen immer freitags entleert. Im Ort Fraunberg und Riding 
müssen die Tonnen auch bereits am Freitag bereitgestellt werden, die Abholung erfolgt 
hier jedoch evtl. erst am Samstag. Alle nicht aufgeführten Ortschaften (Gde. Thalheim, 
Helling, u.s.w. ) werden definitiv immer samstags entleert. 
 
Im Gemeindebereich Walpertskirchen erfolgt die Leerung grundsätzlich am Freitag. Die 
normale Feiertagsregelung wird hier nicht praktiziert, der Freitag bleibt als Abfuhrtag. 
 
Eine Ausnahme stellen Freitag der, 21.03.2008, Freitag der 15.08.2008 und Freitag der 
03.10.2008 dar, die übliche Leerung findet hier bereits an den Donnerstagen, 20.03.2008, 
14.08.2008, 02.10.2008 bzw. am Samstag den 27.12.2008 statt. 
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Problemmülltermine für den Monat September 

Ortsteil, Standplatz Öffnungszeit 
   

Mittwoch, 24.09.2008    
      
Forstern, Recyclinghof, Hirschbachweg 08:00 - 09:00 
      
Burgrain, Gasthaus Gipp 09:15 - 10:00 
      
Schönbrunn, Raiffeisen-Lagerhaus 10:30 - 11:30 
      
Grüntegernbach, Friedhofsparkplatz 12:00 - 13:00 
      
Hohenpolding, Recyclinghof, Gewerbegebiet 13:30 - 14:30 
   

Donnerstag, 25.09.2008    
      
Niederneuching, -FORELLENWEG (Wendehammer)- 08:00 - 08:45 
      
Eichenried, Recyclinghof, Zengerstraße 09:00 - 10:00 
      
Niederding, Bushaltestelle 10:30 - 11:15 
      
Eittingermoos, FFW-Haus Dorfstr. 29 11:45 - 12:30 
      
Berglern, Recyclinghof, Eittinger Straße 12:45 - 13:45 
   

Freitag, 26.09.2008    
      
Neufinsing,Recyclinghof, Am Steinfeld 08:00 - 09:00 
      
Oberneuching, Recyclinghof, Hauptstraße 09:15 - 10:00 
      
Wörth, Gemeinde Bauhof, Hörlkofener Str.27 10:15 - 11:15 
      
Altenerding, Recyclinghof, Wendelsteinstr. 11:30 - 13:15 
      
Kirchasch, Am Feuerwehrhaus 13:30 - 14:30 
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Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im  

Landkreis Erding für das zweite Halbjahr 2008  

 
 
 

Abfuhrge-
biet 

Bemerkung Abfuhrtermine 

Berglern  28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  
Bockhorn  16.07. 13.08. 10.09. 08.10. 05.11. 03.12. 31.12. 
Buch am 
Buchrain 

 14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Dorfen Stadt 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 07.07. 04.08. 01.09. 29.09. 27.10. 24.11. 20.12. 

Dorfen Stadt 
*      
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 08.07. 05.08. 02.09. 30.09. 28.10. 25.11. 22.12. 

Dorfen Stadt 
– Ost ** 

Grenze B 15 09.07. 06.08. 03.09. 01.10. 29.10. 26.11. 23.12. 

Dorfen Stadt 
- West 

Grenze B 15 10.07. 07.08. 04.09. 02.10. 30.10. 27.11. 24.12. 

Eitting  04.07. 01.08. 29.08. 26.09. 24.10. 21.11. 19.12. 
Erding Stadt Gleicher Tag 

wie Restabfall-
tonnen 

14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

16.07. 13.08. 10.09. 08.10. 05.11. 03.12. 31.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

17.07. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.  

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

18.07. 16.08. 12.09. 10.10. 07.11. 05.12.  

Erding Stadt Nur dort Abho-
lung,  
wo 1,1 
m³Behälter für 
Restabfall ste-
hen 

21.07. 18.08. 15.09. 13.10. 10.11. 08.12.  

Finsing  25.07. 22.08. 19.09. 17.10. 14.11. 12.12.  
Forstern  02.07. 30.07. 27.08. 24.09. 22.10. 19.11. 17.12. 
Fraunberg  02.07. 30.07. 27.08. 24.09. 22.10. 19.11. 17.12. 
Hohenpol-
ding 

 15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12. 

Inning am 
Holz 

 15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12 
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Isen  01.07. 29.07. 26.08. 23.09. 21.10. 18.11. 16.12. 
Kirchberg  03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 
Langenprei-
sing 

 28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  

Lengdorf  11.07. 08.08. 05.09. 04.10. 31.10. 28.11. 27.12. 
Moosinning  23.07. 20.08. 17.09. 15.10. 12.11. 10.12.  
Neuching  24.07. 21.08. 18.09. 16.10. 13.11. 11.12.  
Oberding  22.07. 19.08. 16.09. 14.10. 11.11. 09.12.  
Ottenhofen  24.07. 21.08. 18.09. 16.10. 13.11. 11.12.  
Pastetten  18.07. 16.08. 12.09. 10.10. 07.11. 05.12.  
Sankt Wolf-
gang 

 28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  

Steinkirchen  03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 
Taufkirchen 
(Ort) 

 03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 04.07. 01.08. 29.08. 26.09. 24.10. 21.11. 19.12. 

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 07.07. 04.08. 01.09. 29.09. 27.10. 24.11. 20.12. 

Walpertskir-
chen 

 14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Wartenberg  01.07. 29.07. 26.08. 23.09. 21.10. 18.11. 16.12. 
Wörth  17.07. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.  

 

* Die Bereitstellung der Gelben Säcke ist für den gesamten Außenbereich Dorfen-Ost an 
diesem Termin (Tiefenbach, Eibach, Hausmehring, usw.). 

** An diesem Termin erfolgt auch noch die Abholung der Gelben Säcke für den Außenbe-
reich Dorfen-Ost, die am Vortag nicht „geschafft“ wurde. 

 
 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 
 

 
http://www.vhs-erding.de/ 
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Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder im 

Gesundheitsamt Erding 

Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Gesundheitsamt Erding pädoaudiologi-
sche Sprechstunden statt.  
Die Beratung wird von einer Hörgeschädigtenpädagogin von der Pädagogisch- Audiologi-
schen Beratungsstelle in München durchgeführt. 
Dabei geht es in erster Linie um Abklärung von Hör- und Sprachauffälligkeiten, die zu 
Lernproblemen führen können. 
Ziel der Beratung ist einmal, zu prüfen und näher abzuklären, ob Behandlungsmaßnah-
men, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie notwendig 
sind. 
Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische Beratung, ins-
besondere zu Fragen der schulischen Eingliederung. Die Früherfassung des hörgestörten 
Kindes ist das entscheidende diagnostische und therapeutische Prinzip der Beratung. 
Leichte Hörstörungen werden nicht selten erst im Kindergartenalter erkannt. 
Wenn ein Kind allerdings nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen; die geistige 
und soziale Entwicklung ist dadurch ebenfalls eingeschränkt.  
Daher unsere Bitte, „achten Sie auf hör- und sprachauffällige Kinder“. Machen Sie gege-
benenfalls die Eltern auf unsere Sprechtage zur Abklärung des Problems aufmerksam. 
 
An folgenden Tagen gibt es für das Schuljahr 2008/2009 die Beratung für hör- und 
sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt Erding: 
 
Mittwoch, den  24.09.2008 
   22.10.2008 
   03.12.2008 
   28.01.2009 
   04.03.2009 
   01.04.2009 
   20.05.2009 
   01.07.2009 
 
Weitere Informationen gibt es bei der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle Mün-
chen, Telefon 089/741 322 38 oder beim Gesundheitsamt Erding, Telefon 08122/58-1430. 
 

Termine für den Großhäcksler im Stadtbereich Erding 

 
Wer holzige Gartenabfälle mit dem Landkreishäcksler zerkleinern möchte, kann das im 
Stadtbereich Erding an folgenden Herbstterminen tun:  
Samstag, den 4. Oktober, 11. Oktober, 18. Oktober und am 25. Oktober 2008. 
 
Der Häckseldienst ist eine Leistung der Abfallwirtschaft und wird aus der Hausmüllgebühr 
finanziert. Daher bittet das Landratsamt Erding um Verständnis dafür, dass der Einsatz 
des Häckslers zeitlich begrenzt und das Gerät pro Einsatzort im Stadtbereich Erding ma-
ximal eine halbe Stunde verfügbar ist.  
 
Anmeldung im Landratsamt unter der Telefonnummer 08122/58-1151 oder 58-1222. 
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Rat und Hilfe 
 

Informationen über das Jugendamt und die Erziehungsberatungsstelle des Land-
kreises Erding gibt es auch im Internet: 

 
http://www.jugendamt-erding.de 

http://www.erziehungsberatung-erding.de 
 

 

 
Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  

für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 
 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
Rat und Hilfe für Frauen in Not 
 
Tel. 08081/1738 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 
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ganzjährig 
 jeden Freitag von 12.00 bis 16.00 Uhr 

 direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
März bis Dezember, 

am Dorfplatz in Moosen. 
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Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

 
 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 
an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 

von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 
 
 

             
 
 

             
 
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 
 

13.00 - 18.00 Uhr 
 

(im Winterhalbjahr nur bis 17.00 Uhr) 
 
 
 
Martin Bayerstorfer, Landrat 
 
 


